
Die Firma Guido Haak (chives – Büro für Webdesign 

Plus), nachfolgend chives genannt, stellt dem Kunden 

die bestellte Dienstleistung mit allen enthaltenen 

Leistungsbestandteilen sowie eventuell beauftragten 

Zusatzleistungen (nachfolgend im ganzen Leistung 

genannt) ausschließlich zu den nachfolgenden Bedin-

gungen zur Verfügung. 

Die AGB sind im Internet unter www.chives.de jeder-

zeit frei abrufbar. Der Kunde erkennt die AGB der 

Firma chives an. Er kann die AGB jederzeit per 

einfachen Mausklick auf den angezeigten Button 

ausdrucken.

§ 1 Gültigkeit der Bestimmungen 
1.1  �Die Agentur chives führt ihre Leistungen aus-

schließlich auf der Grundlage dieser AGB aus. 

Dies gilt auch für alle künftigen Leistungen, 

falls die AGB nicht nochmals explizit vereinbart 

werden. Gegenteiligen Erklärungen des Kunden 

bezüglich der Wirksamkeit seiner Geschäfts- 

oder Einkaufsbedingungen wird hiermit wider-

sprochen. 

1.2 � Für alle Rechtsgeschäfte mit chives sind die fol-

genden Bestimmungen maßgebend. Mit Annahme 

der ersten Leistung/Lieferung erkennt der Kunde 

die ausschließliche Gültigkeit unserer Bestim-

mungen an, auch bei entgegenstehendem Wort-

laut seiner Geschäftsbedingungen, es sei denn, 

dass etwas anderes schriftlich vereinbart ist. 

1.3 � Angestellte und Vertreter von chives sind nicht 

befugt, mündliche Zusicherungen zu geben  

oder mündliche Vereinbarungen zu treffen, die 

über den Inhalt dieser AGB hinausgehen. 

§ 2 �Angebote und Auftrags­
bestätigungen 

2.1 � Angebote von chives sind freibleibend. Der 

Auftrag gilt erst als angenommen, wenn er von 

chives schriftlich bestätigt wurde. 

2.2 � Abbildungen und Angaben in Internet Präsen-

tationen und sonstigem Werbematerial sind 

nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht 

ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

Änderungen bleiben chives vorbehalten, sofern 

dadurch der Vertragsgegenstand keine für den 

Kunden unzumutbare Änderung erfährt. 

§ 3 Kostenvoranschläge 
Kostenvoranschläge gelten nur für die darin aufge-

führten Arbeiten. Sie sind nur in schriftlicher Form 

und in der Höhe nach nur annähernd verbindlich. 

§ 4 Urheberrecht und Nutzungsrechte 
4.1 � Alle von chives erbrachten Gestaltungslei-

stungen unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. 

Die Bestimmungen des Urheberechtsgesetzes 

gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erfor-

derliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. 

4.2  �Sämtliche Ergebnisse von Gestaltungsleistungen, 

auch Vorstufen wie z.B. Entwürfe, dürfen ohne 

ausdrückliche Einwilligung von chives weder im 

Original noch bei der Reproduktion verändert 

werden. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist 

unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestim-

mungen berechtigt chives, eine Vertragsstrafe 

in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung 

zu verlangen. Ist eine Vergütung nicht verein-

bart, gilt die nach dem Vergütungstarifvertrag 

für Design-Leistungen SDSt/AGD (Alliance of 

German Designers) übliche Vergütung als ver-

einbart. 

4.3  �chives überträgt dem Auftraggeber die für den 

jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird 

jeweils nur das einfache Nutzungsrecht über-

tragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte 

an Dritte bedarf der schriftlichen Vereinbarung. 

Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollstän-

diger Bezahlung der Vergütung über. 

4.4 � chives hat das Recht, auf den Vervielfältigungs-

stücken als Urheber genannt zu werden.  

Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung 

berechtigt die chives zum Schadensersatz. Ohne 
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Nachweis eines höheren Schadens beträgt der 

Schadenersatz 50 % der vereinbarten bzw. nach 

der Preisliste für Design-Leistungen SDSt/AGD 

üblichen Vergütung. Das Recht, einen höheren 

Schaden bei Nachweis geltend zu machen, bleibt 

unberührt. 

4.5  �Vorschläge des Auftraggebers oder seine son-

stige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die 

Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Mitur-

heberrecht. 

§ 5 Mängel 
Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb 

von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich 

bei chives geltend zu machen. Danach gilt das Werk 

als mangelfrei angenommen. 

§ 6 Abtretungsverbot 
Die Rechte des Kunden aus den mit chives getätigten 

Geschäften sind nicht übertragbar. 

§ 7 Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Darmstadt, wenn der Kunde Vollkauf

mann, eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermö-

gen ist. In diesem Fall ist chives jedoch auch berech-

tigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen. 

§ 8 �Vergütung von Gestaltungs­
leistungen 

8.1  �Die Nutzung des Leistungsangebotes von chives 

erfolgt zu den jeweils gültigen Entgelten, die  

der jeweils aktuellen Preisliste bzw. nach Verein-

barung von Projektpreisen zu entnehmen sind. 

8.2  �Gestaltungsleistungen bilden zusammen mit der  

Einräumung von Nutzungsrechten eine einheit

liche Leistung. Die Vergütung erfolgt auf 

der Grundlage der Preisliste für Design-Leis

tungen SDSt/AGD, sofern keine anderen Ver

einbarungen getroffen wurden. Die Vergütungen 

sind Nettobeträge, die zuzüglich der gesetz-

lichen Umsatzsteuer zu zahlen sind. 

8.3  �Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt, ent-

fällt die Vergütung für die Nutzung. 

8.4 � Werden Entwürfe später, oder in größerem 

Umfang als ursprünglich vorgesehen, genutzt, 

so ist chives berechtigt, die Vergütung für  

die Nutzung nachträglich in Rechnung zu stellen 

bzw. die Differenz zwischen der höheren  

Vergütung für die Nutzung und der ursprünglich 

gezahlten zu verlangen. 

8.5  �Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche 

Tätigkeiten, die chives für den Auftraggeber 

erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht aus-

drücklich etwas anderes vereinbart ist. 

§ 9 Fälligkeit der Vergütung 
9.1 � Die Vergütung von Leistungen wird fällig, sobald 

der Kunde Zugang zu diesen Leistungen erhält. 

Sind regelmäßige Pauschalentgelte vereinbart, 

sind diese im Voraus für den im Vertrag genann-

ten Zeitraum fällig. 

9.2 � Die Vergütung ist ohne Abzug innerhalb von 

10 Tagen zu zahlen. Werden die bestellten 

Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine ent-

sprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme 

des Teiles fällig. Erstreckt sich ein Auftrag über 

längere Zeit oder erfordert er von chives  

hohe finanzielle Vorleistungen, so sind angemes-

sene Abschlagszahlungen zu leisten, und zwar 

1/3 der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 

1/3 nach Fertigstellung von 50% der Arbeiten, 

1/3 nach Ablieferung. 

§ 10 Zahlungsverzug 
10.1 � Hat der Kunde zum Fälligkeitstermin keine Zah-

lung geleistet und fällt er in Verzug, hat er für 

eine darauf folgende Mahnung von chives den 
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jeweils erforderlichen Verwaltungsaufwand 

(Mahngebühr) in Höhe von 7,50 EUR  

(netto, zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer) 

zu tragen. 

10.2  �Bleibt der Kunde trotz Fälligkeit und Mahnung 

weiterhin säumig, kann chives die Einrede  

des nicht erfüllten Vertrages geltend machen. 

Sämtliche erbrachten Leistungen bleiben bis 

zum Eingang des offenen Betrages Eigentum 

von chives. 

10.3  �Setzt chives den Vertrag trotz Zahlungsverzug 

des Kunden fort, ist dieser für Schäden ersatz-

pflichtig, die chives unmittelbar aufgrund  

der Säumnis entstehen. Bei Zahlungsverzug und 

weiterer Säumnis des Kunden auf der Mahn-

stufe ist chives berechtigt, den Vertrag fristlos 

zu kündigen und den durch die Kündigung  

bzw. Nichterfüllung entstandenen Schaden vom 

Kunden ersetzt zu verlangen. 

10.4  �Für die Zeit, in der sich der Kunde in Verzug 

befindet, werden Zinsen in Höhe von 4 % über 

dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 

Bundesbank per anum berechnet. Die Geltend-

machung eines nachgewiesenen höheren Scha-

dens bleibt davon unberührt. 

§ 11 �Sonderleistungen, Neben- und 
Reisekosten 

11.1  �Sonderleistungen wie die Umarbeitung bzw. 

Änderung von Gestaltungsleistungen oder 

die Überwachung von Fremdleistungen (z.B. 

Drucküberwachung), werden nach dem Zeitauf-

wand entsprechend der Preisliste für Design-

Leistungen SDSt/AGD gesondert berechnet. 

11.2  �chives ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung 

notwendigen Fremdleistungen im Namen  

und für Rechnung des Auftraggebers zu bestel-

len. Der Auftraggeber verpflichtet sich, chives 

entsprechende Vollmacht zu erteilen. 

 

11.3  �Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdlei-

stungen im Namen und für Rechnung von chives 

abgeschlossen werden, verpflichtet sich  

der Auftraggeber, chives im Innenverhältnis 

von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, 

die sich aus dem Vertragsabschluß ergeben. 

Dazu gehört insbesondere die Übernahme der 

Kosten. 

11.4  �Auslagen für technische Nebenkosten, insbe-

sondere für spezielle Materialien, für die Anfer-

tigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnah-

men, Reproduktionen, Satz und Druck etc. sind 

vom Auftraggeber zu erstatten. 

11.5  �Reisekosten und Spesen für Reisen, die im 

Zusammenhang mit dem Auftrag zu unter

nehmen und mit dem Auftraggeber abgespro-

chen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten. 

11.6  �Für Speicherung und Wiedergabe der Online 

Inhalte der Internetseiten ist ein Hosting über 

einen geeigneten Webserver erforderlich. 

Die Kosten zur Anmeldung, Einrichtung eines 

Hosting Paketes bei einem Provider oder die 

laufenden Kosten für den Tarif beim Provider 

sind nicht Gegenstand dieses Angebots.

11.7  �Der Kunde stellt chives die in die Internetprä-

senz einzubindenden Inhalte zur Verfügung, es 

sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. 

Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber ver-

antwortlich. Zu den vom Auftraggeber bereitzu

stellenden Inhalten gehören insbesondere 

sämtliche einzubindende Texte, Bilder, Grafiken, 

Logos und Tabellen. Eine Überprüfung der 

Inhalte gegenüber Rechten Dritter findet nicht 

statt.

11.8  �Kosten für Lizenzen, Sicherheitszertifikate (SSL) 

und Kurierfahrten sowie Änderungen von ange-

lieferten oder bereits zuvor abgenommenen 

Texten und Layouts sind nicht im Angebot ent

halten, es sei denn, es wurde etwas anderes 
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vereinbart. Die Kosten für den Serverbetrieb, 

sowie die Instandhaltung und Aktualisierung 

der Internetpräsenz trägt der Auftraggeber. 

Eventuell zusätzlich entstehende Kosten, z.B. 

für Nutzungsrechte an Bild- und Tonelementen, 

sowie ähnliche Aufwendungen sind im Angebot 

nicht berücksichtigt. Kosten für Texter und 

Autorenkorrekturen werden nicht anfallen, 

sofern alle inhaltlich benötigten Texte fehler-

frei vom Kunden in digitaler Form angeliefert 

werden.

§ 12 Eigentumsvorbehalt 
12.1  �An Gestaltungsleistungen werden nur Nut-

zungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigen-

tumsrechte übertragen. 

12.2  �Erstellte Originale sind daher nach angemes-

sener Frist unbeschädigt zurückzugeben,  

falls nicht ausdrücklich etwas anderes verein-

bart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust  

hat der Auftraggeber die Kosten zu erset-

zen, die zur Wiederherstellung der Originale 

notwendig sind. Die Geltendmachung eines 

weitergehenden Schadens bleibt unberührt. 

12.3  ��Die Versendung der Arbeiten und Vorlagen 

erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Auf-

traggebers. 

12.4  �chives ist nicht verpflichtet, Dateien oder Lay-

outs, die im Computer erstellt wurden, an  

den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der 

Auftraggeber die Herausgabe von Computer

daten, so ist dies gesondert zu vereinbaren 

und zu vergüten. Hat chives dem Auftraggeber 

Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen 

diese nur mit vorheriger Zustimmung von chives 

geändert werden. 

§ 13 �Korrektur, Produktionsüber­
wachung und Belegmuster 

13.1  �Vor Vervielfältigung von erstellten Arbeiten sind 

chives Korrekturmuster vorzulegen. 

13.2  �Die Produktionsüberwachung durch chives 

erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. 

Bei Übernahme der Produktionsüberwachung 

ist chives berechtigt, nach eigenem Ermessen 

die notwendigen Entscheidungen zu treffen und 

entsprechende Anweisungen zu geben. Für Feh-

ler haftet chives nur bei eigenem Verschulden 

und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

13.3  �Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt 

der Auftraggeber chives 10 bis 20 einwandfreie 

ungefaltete Belege unentgeltlich. chives ist 

berechtigt, diese Muster zu Marketingzwecke 

zu verwenden. 

13.4  �Der Auftraggeber berechtigt chives alle aus 

dem Auftrag entstandenen Entwürfe und Kon-

zepte mit Abbildungen unentgeltlich zu Marke-

tingzwecke zu verwenden. chives darf den Kun-

den auf ihrer Web-Site oder in anderen Medien 

als Referenzkunden nennen. chives darf ferner 

die erbrachten Leistungen zu Demonstrations-

zwecken öffentlich wiedergeben oder auf sie 

hinweisen, es sei denn, der Kunde kann ein ent-

gegenstehendes berechtigtes Interesse geltend 

machen.

§ 14 Gewährleistung 
14.1  �chives verpflichtet sich bei mangelhafter Lei-

stung zur kostenlosen Nachbesserung nach 

eigener Wahl. 

14.2  �Bei Fehlschlagen der Nachbesserung (z.B. bei 

Unmöglichkeit) kann der Kunde, außer im  

Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, kei-

nen Schadensersatzanspruch geltend machen, 

sondern lediglich Herabsetzung des Kauf-

preises oder im Fall der Unmöglichkeit Rück-

gängigmachung des Kaufvertrages verlangen. 

§ 15 Haftung 
15.1  �chives verpflichtet sich, den erteilten Auftrag 

mit größtmöglicher Sorgfalt auszuführen, ins-

besondere auch überlassene Dateien, Vorlagen, 

Filme, Layouts etc. sorgfältig zu behandeln. 

chives haftet für entstandene Schäden nur bei 
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Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ein über den 

Materialwert hinausgehender Schadenersatz ist 

ausgeschlossen. 

15.2  �chives verpflichtet sich, seine Erfüllungsge-

hilfen sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. 

Darüber hinaus haftet chives für seine Erfül-

lungsgehilfen nicht. 

15.3  �Sofern chives notwendige Fremdleistungen in 

Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer 

keine Erfüllungsgehilfen von chives.  

chives haftet nur für eigenes Verschulden und 

nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

15.4  �Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinaus-

führungen oder Reinzeichnungen durch den 

Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwor-

tung für die Richtigkeit von Text und Bild. 

15.5  �Für die vom Auftraggeber freigegebenen Ent-

würfe, Texte, Reinausführungen und Reinzeich-

nungen entfällt jede Haftung von chives. 

15.6  �Für die wettbewerbs- und warenzeichenrecht-

liche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der 

Arbeiten haftet chives nicht. 

15.7  �Beanstandungen gleich welcher Art sind 

innerhalb von 14 Tagen nachdem die erstellten 

Leistungen dem Kunden zugänglich gemacht 

sind, schriftlich bei chives geltend zu machen. 

Danach gilt die Leistung als mangelfrei ange-

nommen. 

15.8  �Ausgeschlossen sind alle weitergehenden An

sprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, 

insbesondere auf Ersatz von Folgeschäden und 

Schäden, die nicht an der geleisteten Leistung 

selbst entstanden sind, außer im Fall von Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit. 

15.9  �Kann die geleistete Leistung durch schuldhafte 

Verletzung oder uns obliegenden Nebenver-

pflichtungen, z.B. durch unterlassene oder feh-

lerhafte Beratung oder Anleitung vom Kunden 

nicht vertragsmäßig verwendet werden,  

gelten für die Haftung unter Ausschluss wei-

terer Ansprüche die Bestimmungen unter  

§ 14 entsprechend. Im Übrigen haftet chives bei  

Verletzung von Nebenpflichten oder uner

laubter Handlung nur im Fall von Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit. 

15.10  �Für Produkte und Dienstleistungen Dritter 

übernimmt chives keine Haftung und keine 

Garantie auf deren Funktion. 

15.11  �Leistungsverzögerungen aufgrund des Ausfalls 

von Kommunikationsnetzen hat chives nicht  

zu vertreten. Dies gilt auch bei verbindlich ver-

einbarten Fristen. 

15.12  �Schadensersatzansprüche des Kunden aus 

nicht erbrachter Leistung sind gegenüber  

chives sowie gegenüber deren Erfüllungsgehil-

fen ausgeschlossen, sofern nicht vorsätzliches 

oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. 

§ 16 �Pflichten des Kunden,  
Haftung des Kunden 

16.1  �Der Kunde versichert, dass keine Rechte Dritter 

an dem an chives gelieferten Material bestehen, 

bzw. die Einwilligung der Urheber für eine  

Verwendung vorliegt. chives übernimmt hiermit 

keine Prüfungspflicht. 

16.2  �Verzögert sich die Durchführung des Auftrages 

aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten  

hat, so kann chives eine angemessene Erhöh

ung der Vergütung verlangen. Bei Vorsatz oder 

grober Fahrlässigkeit kann er auch Schaden

ersatzansprüche geltend machen. Die Geltend-

machung eines weitergehenden Verzugsscha-

dens bleibt davon unberührt. 
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§ 17 Datenschutz 
17.1  �Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine 

im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit  

chives zugehenden personenbezogenen Daten 

in einer EDV-Anlage gespeichert und automa-

tisch verarbeitet werden. 

17.2  �Der Kunde stellt chives von sämtlichen Ansprü-

chen Dritter hinsichtlich der von ihm überlas-

senen Daten frei. 

17.3  �Soweit Daten an chives – gleich in welcher Form –  

übermittelt werden, stellt der Kunde Sicher-

heitskopien her. Unsere Server werden regel-

mäßig gesichert. Für den Fall eines Datenver-

lustes ist der Kunde jedoch verpflichtet, die 

betreffenden Datenbestände nochmals unent-

geltlich an uns zu übermitteln. 

§ 18 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen 
18.1  �Im Rahmen des Auftrages besteht Gestaltungs

freiheit. Reklamationen hinsichtlich der künst-

lerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. 

Wünscht der Auftraggeber während oder nach 

der Produktion Änderungen, so hat er die 

Mehrkosten zu tragen. chives behält den Vergü-

tungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten. 

18.2  �Der Auftraggeber versichert, dass er zur Ver-

wendung aller chives übergebenen Vorlagen 

berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versi-

cherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, 

stellt der Auftraggeber chives von allen Ersatz-

ansprüchen Dritter frei. 

§ 19 Nichtigkeitsklausel 
19.1  �Erfüllungsort ist der Sitz von chives. 

19.2  �Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam 

sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirk-

same Bestimmungen werden nach Möglich-

keit durch solche wirksamen Bestimmungen 

ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen 

Zweck weitgehend erreichen. 

19.3  �Alle Änderungen und Ergänzungen vertraglicher 

Vereinbarungen müssen zu Nachweiszwecken 

schriftlich niedergelegt werden. Kündigungen 

haben schriftlich zu erfolgen. Meldungen, die 

schriftlich zu erfolgen haben, können auch per 

E-Mail erfolgen.

19.4  �Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss des Internationalen 

Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Aus-

schließlicher Gerichtsstand für alle Rechts-

streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 

diesem Vertrag ist der Sitz von chives.
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